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Der Gemeinderat der Marktgemeinde Michelhausen hat bei seiner Sitzung am 30.07.2024
folgende

VERORDNUNG
beschlossen:

S 1 Gemäß $ 35 des NÖ-Raumordnungsgeselzes 2014 idgF. wird für die in der
Plandarstellung mit der PZ: MHAU-BSS-12738-BBP, - die Bestandteil dieser Verordnung ist
- näher gekennzeichneten Teilbereiche der Markgemeinde Michelhausen, welche dezeiidie
widmung ,,Bauland-Betriebsgebiet (BB)'aufweisen, eine Bausperre erlassen.

S 2 Ziel der Bausperre
Rund um den Bahnhof Tullnerfeld entwickelt sich dezeit ein interkommunales Betriebsgebiet
an dem die Gemeinden Michelhausen, Langenrohr und Judenau-Baumgarten beteiligt sind.
Um eine nachhaltige Entwicklung der Gewerbeflächen rund um den Bahnhof zu
gewährleisten, wurde ein gemeinsamer ,,Masterplan", vor allem im Hinblick auf die
Absicherung einer flächensparenden Nutzung der agrarisch hochwertigen Böden des
Tullnerfeldes, entwickelt.
Der ,,Masterplan" beinhaltet neben dem Ziel einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung mit
einem breiten Nutzungsmix an Betrieben auch die Schaffung von Grün- und Freiräumen sowie
nachhaltige Mobiltätsformen und eine bodensparende Nutzung der Betriebsgebietsflächen.
Zur Umsetzung soll neben der Erstellung eines Verkehrskonzeptel und eines
Grünraumkonzeptes auch ein Städtebaulicher ldeenwettbewerb durchgeführt werden.
Neben einem ressourcen* und klimabewussten Bauen soll auch ein qualitativ hochwertiger
und hoher Grün- und Freiraumanteil sichergestellt werden.
Die Marktgemeinde Michelhausen ist daher bestrebt, die Vorgaben des ,,Masterplanes" bzw.
des städtebaulichen ldeenwettbewerbs in den Bebauungsplan einfließen zu lassen, um eine
nachhaltige Nutzung des Betriebsstandorles rund um den Bahnhof Tullnerfeld abzusichern.

S 3 Zweck der Bausperre bzw. der qeplanten Anderungen des Bebauungsplanes
Die oben angeführte Zielsetzung soll im Hinblick auf eine geordnete, zukünftige nachhaltige
Entwicklung durch eine entsprechende Anpassungen der Verdichtungsmöglichkeiten im Zuge
einer Anderung des Bebauungsplanes 1ÜOerarbäitung der Bebauungsbestimmungen, 2.8..
Festlegung einer max. Bebauungsdichte und textliche Bebauungsvorschriften hinsichtlich der
Festlegung von ,,Unversiegelten Flächen", Begrünten Dächern sowie Begrünung von
Parkplätzen,... ) erreicht werden.

Bis dahin dürfen die Grundstücke mit einer max. Bebauungsdichte von 50% und einer max.
Bebauungshöhe gemäß Bauklasse lll bebaut werden.

Weiters sollen bis zur Anderung bzw. Erstreckung des Bebauungsplanes folgende Textlichen
Beba uungsvorsch riften gelten :

7. Gestaltuna und Bearünuna von KFZ-stellplützen
1.1) Bei der Errichtung und lJmgestaltung von KFZ-Steltpti)tzen im Freien sind die
Abstellflöchen (ousgenommen Fahrfldchen) mit sickerfohigen Oberfttichen herzustellen
bzw. sind die Oberflöchenwässer über geeignete Versickerungsonlogen (Sickermulden,
Si cke rsch a ch t,... ) e i n e r Ve rsi cke ru ng zu zufü h re n.
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L.2) Bei der Herstellung von Park-, Rangier- oder Verkehrsflöchen sind Ersotzpflonzungen
für die neu versiegelten Bodenflöchen vorzunehmen. Je 700m2 begonnener versiegelter
Flöche sind 2 Böume (Stommumfang 20/25, gemessen in 1m Höhe, Hochstamm, mind.4mol
verpflanzt) auf dem betroffenen Grundstück zu pflanzen.

2. U nversieoelte Flächen
2.7) Unversiegelte Flöchen sind Teile von Bauplötzen, auf denen jegliche bautiche Anlagen
unzulassig sind und eine Abdeckung des Bodens mit einer wasserundurchlössigen Schicht
nicht gestattet ist. Ausgenommen sind unterirdische Bouwerke, deren Oberkonte
mindestens 1" m unter der bewilligten, verönderten Höhenlage des Geländes liegt, wobei
das Ausmal3 der unterirdischen Bauwerke auf 80% der Grundstücksgröl3e limitiert ist.

2.2) Pro Bouplatz müssen zumindest 50% der nicht mit Haupt- und Nebengeböuden
beboubaren Flöchen des Bouplatzes unversiegelt ousgeführt und begrünt werden (2.8.:
Wiesen und Rasenflöchen, bepflanzte Flöchen, Beete, Bewuchs, Rasengittersteine.,.).
Ausgenommen davon sind Fahnenzufahrten und Servitutszufahrten. Diese dürfen in jedem
Fall befestigt und versiegelt ausgeführt werden.
Die Lage und dos Ausmal3 dieser Flöchen ist im Lageplan - MalSstob 7:500 - zum Antrag auf
Ba u bewilli gu n g ei nzutrdgen.

3, Beorünte Dächer
3.L) Bei Neu-, Zu- und Umbauten von Geböuden mit Flochdöchern (Dachneigung bis 7") ist
eine Begrünung der gesomten Dochfltichen vorzusehen. Ausgenommen sind jene Teile der
Dachfldchen mit einer transparenten Dochdeckung bzw. jene, die für die Errichtung von
Photovoltaik- und Soloronlagen genutzt werden und Leicht-Konstruktionen wie Ftugdächer
oder Vordöcher sowie Betriebsgebtiude, wenn die betriebliche Nutzung nicht mit der
Gestaltung eines Gründoches vereinbar ist.

3.2) Das Ausmol3 von eventuell begrünten Dochflöchen mit einer zumindest 20cm starken
Substratschicht kann vom obigen Mindestousmal3 on nicht-versiegelbarer Ftöche
obgezogen werden.

4. Versickerunq und Rückhaltemaßndhmen von Niederschlaaswässern
4.L) lm Zuge eines Neu- oder Zubaus müssen Niederschlagswösser von versiegelten Flöchen
(Döcher, wege, Zufahrten, Terrassen, etc. - vgl. ouch Begriff ,,unversiegelte Flöche" gemöli
Punkt 2.1) auf Eigengrund zur Versickerung gebrocht werden.

4.2) Wenn durch ein hydrologisches 5utachten nochgewiesen wird, dass das Versickern
der Niederschlagswösser nicht möglich ist, können diese gedrosselt in den öffentlichen
Konal abgeleitet werden. Geeignet Rückhaltemol3nahmen für eine gedrosselte Einleitung
sind im Zuge des Bauverfohrens nqchzuweisen,

S 4 Diese Verordnung tritt mit ihrer Kundmachung in Kraft.
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